11.

Sonstige Darstellungen

s

vorhandene Bebauung

1160m

innerhalb der festgesetzten Uberbaubaren Grundstucksflachen

3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

o offene Bauweise
——— Baugrenze
E——— Baulinie

| Uberbaubare Grundsticksflache

nicht Uberbaubare Grundstucksflache

4. Flachen fiir Nebenanlagen, Gemeinschaftsanlagen, Garagen und

Stellplitze (§ 9 (1) Nr. 4, 19 und 22 BauGB)

e !

St = Flachen fur Stellplatze und Garagen

10. Sonstige Planzeichen

W

MI-Vorbelastung

(1 I 1|
00— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
DN max. 30° maximale Dachneigung

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Umgrenzungen der Flachen fur besondere Anlagen und Vorkehrungen zum
Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen

Bereiche mit mischgebietstypischen Vorbelastungen

1 % 7 06—0 vorhandene Flursticksgrenze
1 8 6 10 Flursticksnummer
r Flur 27
1 Auf der Schanze
[ — _ _ _ Textliche Festsetzungen
o o © & - NS
/e/% - ¢ & 1-] AR ol 1. Art der baulichen Nutzung
Gemarkung 4 S 0 (1 | | A
© St 04 [ 09 1.1 Allgemeines Wohngebiet gemal § 4 BauNVO
Holzhausen 6 . | i Allgemein zul&ssig sind:
9 3 e  Wohngebaude,
Flur 26 : i e die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und
L hE Speisewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe,
1 :L i e Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
] 13 Py A o : o o [(D Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:
5 | 04 L 04 (09 e Betriebe des Beherbergungsgewerbes.
7 [oHsam{ i a2 oan (120 Nicht zuldssig gemaR § 1 (6) BauNVO sind:
P 16 1k ol e sonstige nicht storende Gewerbebetriebe gem. § 4 (3) Nr. 2 BauNVO,
n 20 sl 17 “16 e Anlagen fiir Verwaltungen gem. § 4 (3) Nr. 3 BauNVO,
‘: I ol ol e  Gartenbaubetriebe gem. § 4 (3) Nr. 4 BauNVO,
e il - -~ . e Tankstellen gem. § 4 (3) Nr. 5 BauNVO.
5 s 25 : = 1:
2 = 2. MaR der baulichen Nutzung
r— 7 : ( 2.1 Grundflachenzahl
RRB F o B B . Eine Uberschreitung der festgesetzten maximal zulassigen Grundflachenzahl um bis zu
[ : : : 25 %ist fur Anlagen gemalf § 19 (4) Satz 3 BauNVO zulassig, wenn in gleichem
r e WA 16 _ WA 16 Flachenumfang bei der Inanspruchnahme durch:
1 . 3, 16 ° | 1 I3 10 6 o | e  Garagen,Carports und Nebenanlagen eine dauerhafte Begriinung der Dachflache
21 2, 1 3l Gg;:‘Ome w 10 04 erfolgt. Es ist ein dinnschichtiger Substrataufbau herzustellen und mit einer
Einkaufszentru e I: - m 111 J e i G”::Zf.;F“g-Wm " o Sedum-Krauter-Mischung zu begriinen (Extensivbegriinung)
i o ] : e B : Y p— — e  Stellplatze und Zufahrten eine dauerhafte Begrinung durch Bodendecker sowie
oWA| 3 - - e == -L: -uml standortgerechter Hecken- und Strauchpflanzung erfolgt. Die anzupflanzenden
- N : : . :
04 % /' - & i 3 | Geholze sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.
GH400m |TH400m ] jof O . .
& énww % o1 95 I . sHlsl g DT T 2.2 Hoéhe der baulichen Anlagen
—__ e oo | e WA O) I Die Traufhéhe (TH) wird am fertiggestellten Gebaude am Schnittpunkt von den
21 16 ] : e | [0 | | |@ AuBenflachen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut gemessen.
? (:’imT GHasom| THTE50M] n?l Untergeordnete Bauteile (Vorbauten, Erker, Zwerchgiebel) durfen auf maximal 1/3 der
6 : g e . DN max. 30° | a Baukérperléange die maximale Traufhhe (iberschreiten.
4 =
7 " g . . . . : & Die maximal zuléssige Firsthohe (FH) wird am fertiggestellten Gebdude am
g \_ = L g . s “IETLZ e . ‘é Schnittpunkt der Aullenflachen der Dachhaut gemessen.
e - e T R S E— — —16/1 urgm_me'EFeFBT'thF-gtmre_ —— _N: _— _ _ 5 E);l;(;)et)sere Bezugspunkt flr die Gebaudehohe (GH) ist der oberste Abschluss des Ge-
= = ASa— = o——=9 9 = { > .
i Aﬁ 7 {@,V l1 r 5V§ ff, 3 Eine Uberschreitung der festgesetzten Gebaudehéhe durch technische Gebaudeein-
F 39 ‘Lm , > ¢ -l richtungen (z.B. Aufzugsiiberfahrten) ist um bis zu 1,00 m zul&ssig.
7 I 7 24 7 & Als unterer Bezugspunkt zur Bestimmung der Hohe der baulichen Anlagen gemaf
V4 15 . 7 23 q D ( 33 ) § 18 (1) BauNVO gilt die jeweils innerhalb der festgesetzten tiberbaubaren Grund-
7é 4 :) 9 % 39 ( | stucksflachen eingetragene NHN-HOhe ( m. 4. NHN - Normalhdhennull). Bei mehreren
) 7 2l6 eingetragenen NHN-HGOhen gilt jeweils die dem Gebaude nachstgelegene NHN-H6he
. oder ist diese durch die Interpolation der beiden dem Gebaude nachstgelegenen
NHN-Hohen zu ermitteln.
3. Flachen fiir Nebenanlagen und Stellplatze
Priambel — 3.1 |Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und Carports mit
Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 (1) des BauGB und des § 40 der Niederséchsischen Gemeindeordnung hat 5. Verkehrsflachen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) Umfassungswanden sind ausschlieRlich innerhalb der tiberbaubaren Grundstiicks-
der Rat der Stadt Bad Pyrmont diesen Bebauungsplan als Satzung beschlossen. flachen zuldssig. Ausgenommen hiervon sind die folgenden verfahrensfreien MaR-
Bad Pyrmont, den Siegel StraRenverkehrsflachen nahmen gem. § 60 NBauO: Gartenhauser bis 75 cbm, Kinderspielgerate, Terrassen
Birgermeister o und Terrassenuiberdachungen (einschlief3lich Pavillons) mit nicht mehr als 40 m2
Strafenbegrenzungslinie Grundflache und einem Abstand von min. 3 m zur Grenze des Nachbargrundstiickes,
Rechtsgrundlagen fiir diesen Bebauungsplan sind: — — — Warmepumpen sowie Milltonnenverschlage.
* Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634); 6. Versorgungsflachen und Flachen fiir die Abwasserbeseitigung, Sofern keine Flachen fur Stellplatze festgesetzt, sind Carports ohne
* éag;;‘tlz;"gfgg;md"”"g (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 einschlieBlich der Riickhaltung von Niederschlagswasser Umfassungswénde und offene Stellpléatze auRerhalb der iiberbaubaren
« Niedersichsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. S. 46 - VORIS (§ 9 (1) Nr. 12 und 14 BauGB) Grundstlcksflache allgemein zulassig.
21072 -), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 25.09.2017 (Nds. GVBI. S. 338);
e Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), Versorgungsflachen 4. Planungen, Nutzungsregelungen, Flachen oder MaBnahmen zum Schutz,
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBI. | S. 3434); zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
o Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) . " " .
in der Fassung vom 19.02.2010 (Nds. GVBI. S. 104 - VORIS 28100); D Elektrizitit 4.1 Flachen zum Anpflanzen von B__aumgln, St.rauc.hern und s.onstlgen Bepflanzungen
¢ Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geéndert durch Artikel 3 Je angefangene 400 m? Grundstlicksflache ist mindestens ein standortgerechter heim-
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057). RRB Regenwasserriickhaltebecken ischer Laubbaum oder Obstbaum anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzen.
Planzeichenerklarung 7. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flichen Far d'if '—anbaumfﬂa(rl‘:ZTgSf; S";d folgende Arten vorzusehen (Auswahliiste):
. cer campestre (Feld-Ahorn
1 Art der baulichen Nut (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) (§9 (1) Nr. 21 BauGB) e  Carpinus betulus (Hainbuche)
. er paulichen Nutzun r. au i
9 GFL " Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger und Ver- und *  Quercus robur (Stlelelche)
. . i Entsorgungstrager zu belastende Flachen *  Sorbus aucuparia (Eberesche)
WA Allgemeines Wohngebiet (textl. Festsetzungen 1.1) N . . Die Pflanzung hat als Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit mindestens 16-18 cm Stammum-
Mit Leitungsrechten zugunsten der Ver- und Entsorgungstrager zu belastende . . -
L Flachen fang zu erfolgen. Fir die Obstbaumpflanzungen sind standortheimische Sorten der
2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) R Obstbaumarten Apfel, Birne oder Kirsche anzupflanzen.
04 Grundfléchenzahl (GRZ) 8. Grunflachen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) Die PflanzmaRinahme ist durch die Bauherren spétestens eine Pflanzperiode nach Be-
ginn der jeweiligen Baumalnahme durchzufihren.
2B.0.9 Geschossflachenzahl (GFZ) " : . e
Offentliche Grunflachen . . ..
2B | Zahl der Vollgeschosse als Hochstman 5. Mit Geh.-, Fahr- L.Ind !_eltungsrechten zu belastend? FIacht'an | |
o Zah der Vollgeschosse zwingend e Parkanlage 5.1 Im Bereich der mit _I__el’Fungsrechten zu belastenden Flachen sind keine tiefwurzelnden
Bepflanzungen zulassig.
zBTHizom  Traufhohe, als Hochstmals 9. Zulidssige Nutzung nach Eintritt bestimmter Umstéinde _
zBFHosm  Firsthohe, als HochstmaR (§ 9 (2) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 9 (1) Nr. 24 BauGB) 6.  Baurecht auf Zeit
2B.GHo50m Gebaudehdhe, als Hochstmalk 6.1 anerhalb der gekgnngeichneten Fléchep ist eine Wohnnutzung erst dann zulassig, wenn
B . . ) ) die festgesetzte Einfriedung zum Flurstick 6/7 (Gemarkung Holzhausen, Flur 26)
GHooo1100m  Gebaudehodhe, als Mindest- und HéchstmaR Baurecht auf Zeit entsprechend der drtlichen Bauvorschriften vollstéandig errichtet wurde (siehe Ortliche
zB. ® Unterer Bezugspunkt in Metern iber NHN (m 4. NHN - Normalhéhennull) Bauvorschrift 3.1).

Ortliche Bauvorschriften gem. § 84 NBauO

3.2

Fassadenmaterial

Die Fassaden der Hauptbaukodrper sind verklinkert oder verputzt auszufuhren.
Putzbauten sind nur weild oder grau mit einem Hellbezugswert von mind. 65 % oder
beige mit einem Hellbezugswert von 40 - 75 % auszufihren. Klinkerbauten sind in
hellbraun, grau oder grau-blau auszufihren.

Abweichende Materialien und Farben sind bis zu einem Flachenanteil von 1/3 der
Fassadenflache zulassig. Flur untergeordnete Bauteile sind abweichende Materialien
zulassig.

Dacheindeckung

Zur Dacheindeckung geneigter Dacher sind ausschlielich rote bis rotbraune sowie
anthrazitfarbene bis schwarze Dachpfannen (Ziegel) zulassig. Glanzende oder glasierte
Dachpfannen sind unzulassig.

Einfriedungen

Gemald § 84 (3) Nr. 3 NBauO ist zum Flurstlck 6/7 (Gemarkung Holzhausen, Flur 26)
hin eine grenzstandige, zusammenhangende und lickenlose Einfriedung in 2,0 m Hohe
mit einem Bauteilschallddmmmalf von mind. R'w = 20 dB zu errichten.

Als unterer Bezugspunkt gilt eine Gelandehdhe von 115,5 m t. NHN.

Gemal § 5 (8) Nr. 1 Nr. b) NBauO braucht die Einfriedung keinen Grenzabstand zu
halten.

Sonstige Einfriedungen Uber eine Héhe von 0,80 m sind winddurchlassig auszuflhren.

Kennzeichnungen / Hinweise

2.2

3.2

Heilquellenschutzgebiet

Das Planvorhaben liegt im festgesetzten Heilquellenschutzgebiet fir die staatlich aner-
kannten Heilquellen in Bad Pyrmont und dort in der qualitativen Schutzzone 111/1 sowie in
der quantitativen Schutzzone A.

Die Festsetzungen der Verordnung vom 06.04.2020 sind zwingend zu beachten.

Der Untergrund darf nicht durch den Eintrag von wassergefahrdenden Stoffen verunrei-
nigt werden. Einzubauende Stoffe haben den Anforderungen des Grundwasser- und
Heilguellenschutzes mindestens so zu entsprechen, dass diese Uber Wasserunbedenk-
lichkeiten und Langzeitbestandigkeiten gegentber hoch mineralisiertem und CO,-halti-
gem Wasser verfligen mussen.

Der Schutz der Heilquellen macht eine Prifung samtlicher Bauvorhaben in den betref-
fenden Schutzzonen erforderlich. Aufgrund der Nahe zu den Quellen aber auch auf-
grund der Tiefe von Erdarbeiten werden oftmals hydrogeologische Stellungnahmen zu
den Bauantragen gefordert, die die geplanten MaRnahme mit den Schutzbestimmungen
und Anforderungen an den Heilquellenschutz in Beziehung setzen und die MaRnahme
entsprechend bewerten. Die Ma3nahmen kénnen dann unter entsprechenden
Bedingungen und Nebenbestimmungen ausgeflhrt werden.

Larmvorbelastungen nach TA Larm
Kennzeichnung der Bereiche mit mischgebietstypischen Vorbelastungen von bis zu

60 dB(A) tags gemaly TA-Larm durch den westlich angrenzenden Einzelhandelsmarkt

Der gekennzeichnete Bereich ist durch den Gewerbelarm des angrenzenden Einzelhan-
delsmarktes vorbelastet. In diesem Bereich sind Larmwerte nach TA Larm von tagsuber
bis zu 60 dB(A) hinzunehmen. Dieses entspricht dem Richtwert eines Mischgebietes; in
diesem Bereich ist gesundes Wohnen mdglich.

Es wird empfohlen die Grundrissgestaltung innerhalb von Gebauden und Gebaudeteilen
so vorzunehmen, dass schutzbedurftige Raume nach DIN 4109 an der vom Immissions-
ort abgewandten Seite angeordnet werden oder schutzbedurftige Rdume durch passive
LarmschutzmalRnahmen (z.B. schallgedammte Aul3lenwande, Dacher und Fenster) vor
schadlichen Larmeinwirkungen derart zu schutzen, so dass nachts 30 dB(A) in den
Innenraumen nicht tberschritten werden

Kennzeichnung zum Holzhauser Schitzenfest als seltenes Ereignis mit temporaren

Beurteilungspegel von bis zu 70 dB(A) gemall TA-Larm i.V.m. 18. BimSchV

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich des Schitzenplatzes Holzhausen
(Flursttick 1/13, Flur 4, Gemarkung Holzhausen). In der Zeit des einmal im Jahr veran-
stalteten Schitzenfestes kann es zu erhéhten Larmbelastungen an bis zu 5 Tagen im
Juni kommen.

Die hiermit verbundenen Beeintrachtigungen von bis zu 65 dB(A) in der Nacht (im
unmittelbaren Nahbereich bis zu 70 dB(A) in der Nacht) sind aufgrund der kulturellen
Bedeutung und der ortlichen Bedeutung fur die Stadt Bad Pyrmont sowie des
temporaren Charakters (weniger als 18 Tage im Jahr) im Sinne einer sozialer Adaquanz
und Akzeptanz hinzunehmen.

Es wird empfohlen die Grundrissgestaltung innerhalb von Gebauden und Gebaudeteilen
so vorzunehmen, dass schutzbedurftige Raume nach DIN 4109 an der vom Immissions-
ort abgewandten Seite angeordnet werden oder schutzbedurftige Rdume durch passive
Larmschutzmalinahmen (z.B. schallgedammte AuRenwande, Dacher und Fenster) vor
schadlichen Larmeinwirkungen derart zu schitzen, so dass nachts 30 dB(A) in den
Innenrdumen nicht Gberschritten werden.

Artenschutzrechtliche VermeidungsmafRnahmen
Geholzbrutende Vogelarten

Gemal § 39 (5) Nr. 2 muss die Inanspruchnahme von Gehdlzen aulderhalb der Brut-
und Aufzuchtzeit von Vogeln (1. Marz bis 30. September) erfolgen. Fallarbeiten sollten
dem- entsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchgefiihrt
werden. Sind Fallarbeiten innerhalb der Brut und Aufzuchtzeit von Vdgeln nicht zu
vermeiden, ist vor Beginn der MalRnahmen durch einen fachkundigen Gutachter
sicherzustellen, dass keine Bruten an den Gehdlzen stattfinden. Unter Anwendung der
genannten MalRnahme ist das Eintreten der Verbotstatbestande des § 44 (1) Nr. 1
BNatSchG bezulglich gehdlzbritender Vogelarten auszuschliel3en.

Schafstelze

Um das Toétungs- und Verletzungsrisiko bezlglich der Schafstelze zu mindern, sollte der
Baubeginn nach Moglichkeit auRerhalb der artspezifischen Brut- und Aufzuchtzeit, dem-
entsprechend nicht im Zeitraum Mitte April bis Anfang Juli, liegen. So kann die baube-
dingte Stérungsintensitat dazu beitragen, dass sich keine Brutplatze der Schafstelze
innerhalb des Baufeldes etablieren. Alternativ kann das Plangebiet bereits vor Baubeginn
so bewirtschaftet werden, dass zur Brutzeit der Schafstelze eine Ruderal- bzw. Brach-
flache anstelle der von der Schafstelze bevorzugten Hackfrucht-, Getreide-, Raps- oder
Kleebestande vorliegt.

Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Der verbleibende externe Kompensationsbedarf von 16.954 Werteinheiten erfolgt auf
externen Flachen des stadtischen Kompensationsflachenpools und wird gem. § 1a (3)
BauGB durch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB auf folgenden Grund-
sticken geregelt:

Flachen-ID Nr. 46: Flurstiicke 2 und 3, Flur 5, Gemarkung Baarsen;
MalRnahmen: Okologischer Waldumbau von einem Fichtenforst in standortgerechte
Laubmischwalder (insbesondere Buchen- und Buchenmischwalder).

Moglichkeit der Einsichtnahme nicht o6ffentlich zuganglicher Unterlagen

Die im Bebauungsplan in Bezug genommenen Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Gut-
achten, DIN-Vorschriften und sonstigen auf3erstaatlichen Regelwerke sind wahrend der
Dienststunden im Rathaus der Stadt Bad Pyrmont, Baudezernat, Fachgebiet Planen und
Bauen, Rathausstralle 1, 31812 Bad Pyrmont einsehbar.

Verfahrensvermerke

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am die Anderung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 (1) BauGB am
ortsublich durch Verdffentlichung in den Pyrmonter Nachrichten bekannt gemacht.

Bad Pyrmont, den Siegel

Blrgermeister

ngrundlage:
Die Kartengrundlage icht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenve vom 18.12.1990
in der z.Z. gultigen Fassung. Die Fé der stadtebauliche ist geometrisch eindeutig.

Offentlich beste ssungsingeneur
Dr.-Ing. Mark Hampe

Garbsen, den

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:

D
\S/tadtﬁ\afnﬁr Pgr;GmbE!
‘ennhofaliee
Drees Huesmann
fon +49 5205 7298-0
< fax +49 5205 7298-22
2 info@dhp-sennestadt.de
(N

www.dhp-sennestadt.de

Bielefeld, den Dipl. Ing. Jonas Runge

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am dem Entwurf des
Bebauungsplanes und der Begrindung zugestimmt und die 6ffentliche Auslegung gemaR § 3 (2) BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am

Pyrmonter Nachrichten bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begriindung haben vom
gemal § 3 (2) BauGB offentlich ausgelegen.

ortstiblich durch Verdffentlichung in den

bis

Bad Pyrmont, den Siegel

Blrgermeister

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat den Bebauungsplan nach Priifung der Bedenken und Anregungen gemaf
§ 3 (2) BauGB in seiner Sitzung am als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begriindung
beschlossen.

Bad Pyrmont, den Siegel

Blrgermeister

Der Bebauungsplan ist gemafR § 10 (3) BauGB am
Pyrmonter Nachrichten bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am rechtsverbindlich geworden.

ortstblich durch Verdffentlichung in den

Bad Pyrmont, den Siegel

Blrgermeister

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Bad Pyrmont, den Siegel

Blrgermeister

Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mangel der Abwagung nicht geltend
gemacht worden.

Bad Pyrmont, den Siegel

Blrgermeister

Hiermit wird amtlich beglaubigt, dass die vorliegende Ablichtung mit der Urschrift des Bebauungsplanes
Ubereinstimmt.

Bad Pyrmont, den Siegel

Blrgermeister

Stadt Bad Pyrmont

Landkreis Hameln-Pyrmont

1. (vereinfachte) Anderung

Bebauungsplan Nr. 1.111.0
"Auf dem Stucke Nord"

Verfahrensstand:
Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie der Behorden und der
sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB i. V. m. § 13 BauGB
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Jonas Runge
Textfeld
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und Carports mit Umfassungswänden sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücks-flächen zulässig. Ausgenommen hiervon sind die folgenden verfahrensfreien Maß-nahmen gem. § 60 NBauO: Gartenhäuser bis 75 cbm, Kinderspielgeräte, Terrassen und Terrassenüberdachungen (einschließlich Pavillons) mit nicht mehr als 40 m² Grundfläche und einem Abstand von min. 3 m zur Grenze des Nachbargrundstückes, Wärmepumpen sowie Mülltonnenverschläge.
Sofern keine Flächen für Stellplätze festgesetzt, sind Carports ohne Umfassungswände und offene Stellplätze außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche allgemein zulässig.

Jonas Runge
Textfeld
1. (vereinfachte) Änderung 

Jonas Runge
Linie

Jonas Runge
Linie




